
Gesetzgebender Rath

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 4 (1801)

PDF erstellt am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Van aS»n»'.r! st» Sky I. «. 0»» W AkM, «n» k«» XIO â ^KNen Psstàiutern. ck> » -) I 1 »
D>,e Ziionnc«,»» stir 7» »Unninern rder für ei« Virr

tkijahr il! »! Bern 4 Fr. >>?. und ausser Ber»
^?rûsrev 5 Fr. U».

Der neue Schweizerische Republikauer.
st s.'"e' e 'ì

Herausgegeben von. Usteri. / â
X,

^
.'5. '

Samstag/ den i6 May igoi. Fünftes Quartal. Den 26 Floréal IX.
M

Gesetzgebender Rath, 8. April.

^
Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachten!, der Minorität der Criminal-
gesttzgebungs-Commißion, die Abänderung des

»84. Anrkeis des peinlichen Gesetzbuchs betreffend.

7. Wer oder welche einen Pßug oder dessen Eisen, oder
andere zum Ackerbau ecfoderliche Werkzeuge ad ei-

nem Acker nehmen;
Wer oder welche aufgemachtes und im Wald liegendes

Holz stehlen;
Wer oder welche ausgestellte Immen rauben, der oder

diese alle sollen, wenn der Diebstahl des Tags g-sche-

h-n, mit -jähriger, und wenn der Diebstahl des

Nachts begangen worden, imt jähriger Kellensieafe
belegt werden.

Wer oder welche bey diesen Dicbstählen rccidiv werden,
d. i. une zweyte Fahrt begehen, sollen zu ölähriger
Kettenstrafe, und welcher eine dritte und mehrere
Fahrt ausüben, sollen als unverbesserliche Diebe
bcvandelt, und >yit rzjähriger Kettcnstrafe belegt
werden.

8. Alle Gesetze, welche diesem Gesetz entgegen lauten,
sind zurückgenommen, und soll dieses Gesetz als daö
Regulalif bey allen öffentlichen Diebstäh'.-n angenvm.
men und beobachtet werden.

9. Dieses Gesetz soll gedenkt, in ganz Helvetien getreu
beobachtet, und von allen Trubunalien darnach ver-
fahren werden.

Gesetzgebender Rath, 9. April.
Präsident: Bonder flüt.

Die Constitutionseomißion erstattet folgenden Bericht,
der für z Tage auf den Canzleylisch gelegt wird.

V. Gesetzgeber Unterm Heu d. Monats ersucht Sie
der Bürger Johann Christian Wild von Erlangen, der
seil dem September i?8o, also seit-o und Jahre
in Helvetien und seil 1788 in Jferten, wo er sich auf
immer festzusetzen wünscht, als Apotheker lebt, um das
helvetische Bürgerrecht.

Der B. Wild legt Ihnen, ausser einem sehr cmpfeh,
lendcn Zeugnisse der Mnuizipalität Jferken, nicht we.
nizer günstige Zeugnisse der sämtlichen Apothekerbesitzev

vor, dey denen er seit seinem Eintritt in tue Cchweitz
diente; wir finden unrer denselben auch dasjenige unsers

'

College,: Bernhard Hnber. Diesen für seinen Charak»
ter und Sitten vortheilyasten Zeugnissen fügt er die Er-
klärn, g bey, daß er bereit sey, auf stii, Bürgerrecht in
Erlangen formlichst Arzicht zu thun, u, d daß er s hulich
wünsche, de» helvetischen Bürgercid te-sten zu kön.lcn.

Er glaubt, auf diese Welse die von der Constitution
aufgestellten Bedinge erfüllt zu haben.

llnstreckig ist es auch der Fall, daß wenn der V.
Wild sich während der z lcztcn Monate des vorigen
oder auch noch in den ersten Tagen des laufenden Iah«
res, bey dem Boilz. Nach würde gemeldet haben, ihm
dieser die Erlheilung eines Bürgerbriefes weder verwei-
gert hätte, noch hätte verweigern können.

Euer Dekret vom Z. Januar aber, hat ihm diesen

Weg verschlossen: dasselbe verordnet: Es sollen biS

zur Annahme der neuen Verfassung keine Bürgerbriefe
mehr von dem Vollz. Nach ertheilt werden."

Dieses Dekret läßt dagegen den Weg der Gesttzge-
bung offen, durch welchen allein einsweilen, das Bür«
gerrecht erhalten werden kann.

Das Dekret vom 3. Jan. hatte zum Zweck, der
allzugrossen Leichtigkeit, mit der das helvetische Bür«
gerrecht erhalten werden konnte, ein Ziel zu setzen;
aber auf Männer von Verdienst und Kenntnissen, die
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sich seit 20 Jahren die Schweitz zum 2ten Vaterlande
machten und die sich ihrer advplwen Mitbürger Liebe

und Achtung zu erwerben gewußt habe», ist und sollte

euer Dekret wohl nie anwendbar seyn. Solchen Man-
nern bleibt einsweilen der Weg offen, durch die Gesetz-

gedung jam gewünschten Ziele zu gelangen.

Der B. Wild befindet ssch in diesem Fall — und

eure Const. Commission kann nicht absehen, was euch

B. G. bewegen sollte, einem solchen Manne heute das

zu verweigern, was vor ; Monaten noch, ihm niemand

hätte verweigern können noch wollen.

Es ist zwar bey ähnlicher Gelegenheit geäussert wor-
den: es habe die Constitutionscommißion den Auftrag
irhalten, ein neues Gesetz: über die Weise, wie das

helvetische Bürgerrecht erlangt werden könne, zu ent-

werffen -— und bis zur Abnahme eines solchen Gesetzes

sollten keine Bürgerrechtsbewegungen mehr ertheilt
werden.

Allein eure Constitutionscommißion bemerkt euch

hierauf, daß wenn gegen Ende des vorigen Jahrs ihr
einst ein solcher Austrag ertheilt ward — derselbe durch

das spätere Dekret ». 8. Jan. gewissermaßen zurückge-

»omen ivard oder doch weiter hinaus geschoben ist. Die-
ses Dekret hat unter seinen ErwägungSgründen folgenden:

» In Erwägung,, daß es der nahe bevorstehenden Ver-
fassrug zukommt, über die Erfodernisse zu Erlangung
des helvetischen Bürgerrechts zu bestimmen." Also bis

nach Annahme der neuen Verfassung soll das Gesetz,

wovon die Rede ist, und dessen Grundlagen in der Ver-
sassung selbst liegen müssen, nicht gegeben werden:
und. es wäre in der That auch nicht abzusehen, warum
gerade dieses organische Gesetz der Verfassung, nun ein-

zeln herausgehoben und der Verfassung selbst vorausgc-
sa idl werden sollte.

Eure Commißion räth euch zu folgendem Dekrets-

»orjchlage
Der gesetzgebende Rath,

Aufdie Bittschrift des zu Jferten, C Lema», ange-

sessenen Bürgers Jvh Christian Wild von Erlangen
wsein er um die Erlheilung des helvetischen Bürger-
rechts ansucht, und nach Anhörung seiner Constitutions-

commißion;

In Erwägung, daß der Bittsteller schon vor dem

Dekret vom 8. Jan. iZoi. alle Bedinge, ivclche die

Constitution'.zu Erhaltung des 'hrlvekiseym Bürgerrechts

fotert, erfüllt hatte;

In Erwägung der für den Charakter und die Kennt-

nisse des Bittstellers gleich günstigen von ihm vorgewie«
jenen Zeugnisse;

v e ro r d n et :
Dem Bürger Joh. Christian Wild von Erlangen,

Apotheker, ist, insofern er im Besitz eines Ortsvür«
gcrrechlö sich besindct, das helvetische Bürgerrecht
ertheilt.

Die Unlerrichlscommißion räth folgendes Dekret an,
dessen Behandlung vertaget wird:

Der gefetzgebende Rath,
Aufdie Botschaft des Vollz, Raths v. r. April i8°r,

wodurch derselbe, dem Gesetz vom 4. May 1799 zusolg,
eine mit dem B. Anton Milaui von Corgeno in Cisal-
Pinien, der sich in dcm Augustinerkloster zu Bellenz de,
sindet, und dieses Kloster verlassen will, gcschlvßne
Übereinkunft zur Sanktion vorlegt, und nach angehör»
tem Bericht semer Commission des öffeml. Unterrichts;

In Erwägung, dass dieser ciöalpmische Bürger, als
er im I. 1796 in das Kloster trat, demselben eine
Aussteuer von 2000 L, und 1206 L. zur Stiftung einer,
jährlichen Leibrente einbrachte;

verordnet:
Die Übereinkunft, kraft welcher der Auguffinermönch

Anton Milani zu BcUciiz, geb. von Corgeno in
Cisalpinien, eine Aussteuer von z 60 Franken samt
der Bestätigung einer ihm jährlich aus den Kloster«
einkünften abzureichenden Leibrente von 72 Mail.
Livr. erhalten soll, ist bestätiget-

Die Discussion über die Gutachten der Crimjnalge«
setzgtbungsCommißion über Abänderung des 184, Art.
des peinlichen Gesetzbuchs, wird fortgesezt. (S. die
Gutachten S. 66, 69.)

Der Rath ertheilt dem Bericht der Mehrheit der
Commission die Priorität: dieser wird nun in der nach»
sten Sitzung artikelweiso. behandelt werden.

Die Munizipalitätöcommißion räth zu folgendent
Gesetzvorschlag, dessen Discussion aus morgen vertaget
wird:

Der gesetzgebende Rath,
Ans die Botschaft des Voitz. Raths v. z. April igon

in ivrlchcr derselbe aus die Einstellung der dießiähnzm.
Generalversammlungen zur Wahl der Mumzipalbeamicn
mW Gemcindsv.rwalter anträgt und nach Anhörung
seiner zu Revision des-Munizipalitälsgefttzes niedergesiz«
ten,Commission

Ja Erwäguug daß der gesetzgebende Rath über die

Revision des Maniz palüätsgesetzes vom Horn. ,779
bereits in Be.ralhmig getreten ist, und dass daher wenn-
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Abänderungen in dcmstlbcn getroffen werden Mm, die

Wahlverhandiungc» der Generalversammlungen der Ak-

tiv- und Gcmcindvürgcr, die nach dem Gesetz auf den

i. und 15. May Platz haben sollen, unnütz werden

«nb also zur bloßen Beschwerde vieler Bürger gereichen

würden; verordnet:
». Die nach den Art. >6 und io8 des Gesetzes vom

r?. Horn. ,799 zur Wahl der Mimizipalbeamten
und Gemcindsverwaiter abzuhaltenden Generalver.

samlungen der Aktiv - und Gemeindöbürgcr sind, bis

zu der kurz bevorstehenden Erscheinung eines neuen

Gesetzes über die Organisation der Munizipalilàn
und die Verwaltung der Gememdgüter, eingestellt,

z». Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt werden u. s. w.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
romnußion gewiesen ;

B- Gcietzgeber! Die Regierung, ist verbunden an

an dem Armengut zu Bruggen theilhabende Go
meinden aus den Cantonen Sentis und Thurgau 87961

Fr. 4 Btz> von dem liegenden Gut des Klosters St.
Gallen bezahlen zu lassen. Diese Schuld gründet sich

ans die Ergänzung des Armenguts und Rückstellung der

davon distrahirten Gelder, über welche die Négociation

mil dem Abr durch die Revolution unterbrochen ward.
Das nemliche Armengut hat von dem gleichen Kloster,
noch eine andere liquide Summe von 2,662 Fr. n ,/s
Kr. zu sovern, welche von Capttaldrieftn des Armen-
gnls herrührt, die der Abt für das Kloster verwendet
und verftzt hatte.

ì, Wir haben uns bemüht, zu Tilgung dieser Summe
eine sorgfältige Auswahl solcher Güter treffen zu lassen,

welche dem Staat in der That beschwerlich sind, und
durch deren Veräusserung keine namhafte einstmat zu

verkanfmdeDomainm angegriffen werden und wir haben,
sie einer neuen eidlichen Schätzung untenverffcn lassen.

Wir übersenden Ihnen den Etat dieser Güter samt

ihren detaillirten Schätzungen. Er begreift ; Mühlen,
welche eben beträchtlicher Neparationsvorschüsse bedürfen
«nb die, da ihre Lag« nicht vortheilhnft ist, dem Staat
beynahe mehr Ausgaben, als reellen Nutzen verschaffen ;
die übrigen Güter sind auch, durchgängig von nachchei-
Ztgec Beschaffenheit und so geringem Ertrage, daß sich

«nch in guten Zeilen nicht leicht die halbe Verzinsung
des Capitals von demselben verhoffen ließe; die darauf
stehende Gebäude sind in den leztrn Regierungszeiten
der Abtey St. Gallen, vernachiäßiget worden und in
baufälligem Zustande,

Wir- ersuchen Sie m diesen Hinsichten nm die Be-

vollmächtigung B. G,, entweder die in diesem Tableau,
benamste Güter zu Tilgung oderwähnter Schuld t. in
so wett sie hinreichen werden öffentlich versteigern zu

lassen, und zu gestatte» daß wir den 4ten Theil- NT
Zahlung auf einen Monat »ach der Ratifikation bedin-

gen» die verkauften. Güter aber um den Urberrcst dem

Armeugnt psandbar machen und dasselbe bcgwältigen,
nach Jahresfrist mit den Schuldnern um die weiter?
Zahlung einig zu werden, oder dannzrimal die Schuld
nach Landesubung auszukündcn, oder diese Güter an-
die Gemeinden durch eine gütliche Iledercinkunft ge-
gen völlige Ausgleichung und Tilgung der beyden obge-

dachten Schulden überlassen zu dürfen, welches mrch
den eingeholten Berichten noch vorthrilhaster als die
Versteigerung seyn könnte.

Endlich müssen wir Ihnen noch bemerken, daß dio
Verwaltungskammer diese Güter ohne Beschwerden in
Schätzung nehmen ließ, und daß also die W'ährtung der-

darauf haftenden Zehnten und Grundzinse im Fall der
Versteigerung noch von der Schätzung abzurechnen seyn'

wird. Wir wünschten aber B. G., daß Sie sieh durch
diesen Umstand von der zn ertheilenden iLttvvllmächiignng;
nicht abhalten liessen, indem diese Beschwerden aus dem'-

Tableau ausgeworffen sind, indem wir die Abschätzung-
derselben bey Verlangnng ihrer Ratifikation nachtragen
werden, und indem es eine beträchtliche Ersparnis wäre,'

wenn wir diese Güter> mit jenen, welche für and ce St.-
Gallische Schulden zum Verkaufdecretirt find, zugleich'
in Steigerung setzen konnten. Im Fall aber die Güter'
den Gemeinden an Zahlungsstatt l'àiasscn würden, i'ss

Vorsehung gethan, daß sie mtt den Gütern zugleich'«,!!?'

darauf hastenden Feodasbeschwerden nach Bcstinlung der'
gegenwärtigen und künftigen Gesetze übernehmen würden'.-

Das Resultat dcs lezten Vorschlags wäre also', wenn'
ww die 12752 Fr. 7 Kr., welche die Schätzung diegrösi-
sere Schuldsodernng übersteigt, gegen die unabgeschazteip

Beschwerden beyläufig aufrechnen können, noch ein?'

liquide Ueberloosung von 25662 Fr. ?Kr., welche die-

Summe der kleinen Schuld ausmachen. (D. Forts, f.))

Finanzministerium..
Anseitung in Betref der Gcwerbspatmtà

l. Den Tag nach dem Empfange der gegenwärtiges
Anleitung werden die Munizipaiitätcn einige ans ihrer:
Mitte, oder wenn sie es für nöthig erachten, ausser'ihre?-'

Mitte einen Ausschuß von Bürgern, die so viel möglich'
Handelsleute und Prosrjuomstèn und mit dem Handelst-
Mb Gewerbsznstgnde in der Gemeinde bàmt- se,M
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